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2. Wesen und Ziele des Deutschen Jugendrotkreuzes (JRK) 
1) Das JRK ist der anerkannte Kinder- und Jugendverband des Deutschen Roten 

Kreuzes (DRK). Bei der Verwirklichung seiner Zielvorstellungen bestimmt das 
JRK im Rahmen der Satzung des Deutschen Roten Kreuzes e. V. 
selbstverantwortlich seine Inhalte, Programme und Methoden. Es vertritt die 
Interessen der jungen Menschen des DRK.  
Die Angehörigen des JRK bekennen sich zu den Menschenrechten, den in den 
UN-Konventionen festgelegten Kinderrechten, dem Humanitären Völkerrecht 
sowie der freiheitlich demokratischen und sozialen Grundordnung der 
Bundesrepublik Deutschland.  

2) Das JRK arbeitet in einem humanitären Erziehungsfeld. In seiner Jugendarbeit 
üben und erleben Mädchen und Jungen, Frauen und Männer gleichberechtigt 
Gemeinschaftsfähigkeit, soziale und politische Mitverantwortung und die 
Fähigkeit zu kritischer Mitarbeit. Es bietet ihnen Raum und Hilfen zur Entfaltung 
der eigenen Persönlichkeit und zur sozialen Orientierung. 

3) Durch seine Erziehungs- und Bildungsarbeit führt das JRK junge Menschen an 
das Ideengut des Roten Kreuzes heran und trägt zur Verwirklichung seiner 
Aufgaben bei.  

4) Durch freiwillige Übernahme bestimmter Aufgaben lernen die Kinder und 
Jugendlichen Verantwortung für sich selbst und für andere zu übernehmen.  

5) Herausragende Ziele der JRK-Arbeit sind: 
- soziales Engagement 
- Einsatz für Gesundheit und Umwelt 
- Handeln für Frieden und Völkerverständigung 
- politische und gesellschaftliche Mitverantwortung 

6) Innerhalb seiner Zielvorstellungen kooperiert das JRK 
- mit Schulen und anderen Bildungseinrichtungen 
- mit Verbänden und Initiativen 
- mit anderen Trägern der Jugendhilfe 

7) Das JRK pflegt die Verständigung mit der Jugend aller Nationen. 
 

3. Bildung und Aufbau 

3.1 Bildung und Auflösung 
Die Bildung und Auflösung von Gruppierungen des JRK erfolgt durch die Organe der 
zuständigen Ebene in Übereinstimmung mit der übergeordneten Leitung des JRK. 

3.2 Organisationsstruktur 
1) Die JRK-Arbeit findet in JRK-Gruppen und JRK-Schulgemeinschaften (z. B. 

Schulsanitätsdienste) statt. Darüber hinaus ist eine Tätigkeit möglich in  
- Projekten 
- Angeboten der offenen Kinder- und Jugendarbeit 
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2) Die Gruppenleiter/-innen sollen von den Gruppenmitgliedern gewählt werden. 
3) Auf allen Verbandsebenen bildet das JRK eigene Gruppierungen. 
4) Das JRK wählt auf allen Ebenen eigenständige Leitungen, die für die JRK-Arbeit 

verantwortlich sind. 
5) Mit ihrer Wahl sollen die jeweiligen Leiter/-innen bzw. die Vorsitzenden der 

Ausschüsse der verschiedenen Ebenen unmittelbar Mitglied in den 
(ehrenamtlichen) Vorständen bzw. Präsidien der jeweiligen Verbandsstufe 
werden. 

6) Näheres zur Arbeit und Struktur des JRK von der Landes- bis zur Ortsebene 
kann in eigenen Ordnungen der jeweiligen Verbandsstufe geregelt werden. 

 

4. JRK-Organe auf Bundesebene 

4.1 Die JRK-Bundeskonferenz 
Die JRK-Bundeskonferenz ist das oberste Aufsichts- und Beschlussorgan des JRK auf 
Bundesebene. Die JRK-Bundeskonferenz gilt als Bundesausschuss im Sinne des § 17 der 
Satzung des Deutschen Roten Kreuzes e. V. Sie nimmt ihre Aufgaben auf Grundlage der 
Nummer 2 Absatz 1 dieser Ordnung wahr.  

4.1.1 Zusammensetzung 
1) Die JRK-Bundeskonferenz setzt sich aus folgenden stimmberechtigten Mitgliedern 

zusammen: 
- den Delegierten der Landesverbände 
- jeweils einer/m JRK-Landesleiter/-in pro Landesverband 
- der JRK-Bundesleitung 
Mit beratender Stimme gehören der JRK-Bundeskonferenz an: 
- der/die JRK-Bundesreferent/-in 
- die JRK-Landesreferenten/-innen 
- je ein/e Vertreter/-in der anderen RK-Gemeinschaften 

2) Mit Ausnahme der JRK-Bundesleitung können sich die Mitglieder der JRK-
Bundeskonferenz vertreten lassen. 

4.1.2 Aufgaben 
1) Beschlüsse zu der JRK-Ordnung, zu Leitbild und Leitsätzen sowie anderen 

grundsätzlichen Regelwerken des JRK 
2) Beschlüsse zum strategischen Rahmen für die nationale und internationale JRK-

Arbeit (z .B. Bildungsarbeit, Programme, Aktionen) 
3) Beschlüsse zur inhaltlichen Schwerpunktsetzung der JRK-Arbeit 
4) Beschlüsse grundsätzlicher Positionen des JRK zu verbandsinternen und 

jugendspezifischen Angelegenheiten 
5) Beschlüsse zu Schwerpunkten der JRK-Wirtschaftsplanung 
6) Beschlüsse zum Delegiertenschlüssel zur JRK-Bundeskonferenz 
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7) Kontrolle der Umsetzung der Beschlüsse der JRK-Bundeskonferenz 
8) Wahl und Abwahl der JRK-Bundesleitung 
9) Wahl der Delegierten des JRK für die Vollversammlung des Deutschen 

Bundesjugendrings e. V. Ein Delegiertenmandat wird von einem Mitglied der JRK-
Bundesleitung wahrgenommen, das durch die JRK-Bundesleitung bestimmt wird. 

4.1.3 Leitung 
1) Der/die JRK-Bundesleiter/-in beruft die JRK-Bundeskonferenz mindestens 

einmal jährlich ein und leitet sie. Er/sie kann dabei von einem anderen Mitglied 
der JRK-Bundesleitung vertreten werden. 

2) Außerdem ist die JRK-Bundeskonferenz einzuberufen, wenn mindestens ein 
Drittel ihrer Stimmberechtigten dies unter Angabe von Gründen bei der JRK-
Bundesleitung beantragt. 

4.1.4 Beschlussfähigkeit 
1) Die JRK-Bundeskonferenz ist beschlussfähig, wenn sie ordnungsgemäß 

einberufen wurde und mehr als die Hälfte ihrer stimmberechtigten Mitglieder 
anwesend ist, darunter mindestens zwei Mitglieder der JRK-Bundesleitung. 

2) Andernfalls muss eine weitere JRK-Bundeskonferenz innerhalb von sechs 
Wochen stattfinden, die ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden 
Stimmberechtigten beschlussfähig ist. 

4.1.5 Beschlussfassung 
1) Für Änderungen der JRK-Ordnung, des Leitbilds, der Leitsätze und des 

Delegiertenschlüssels für die JRK-Bundeskonferenz ist eine 2/3-Mehrheit 
erforderlich. 

2) Alle weiteren Beschlüsse der JRK-Bundeskonferenz werden mit einfacher 
Mehrheit gefasst. 

4.1.6 Wahlen 
1) Die Wahl bzw. Abwahl des JRK-Bundesleiters bzw. der JRK-Bundesleiterin findet 

im Wege der Einzelwahl in geheimen Wahlgängen statt. 
 
2) Die Wahl der stellvertretenden Bundesleiter bzw. der stellvertretenden 

Bundesleiterinnen findet im Wege der Gesamtwahl (verbundene Einzelwahl) in 
geheimen Wahlgängen statt. Bei der Gesamtwahl kann jede/r Delegierte/r für 
jeden Kandidaten / jede Kandidatin eine Stimme abgeben, insgesamt jedoch 
höchstens so viele Stimmen, wie Stellvertreterämter zu wählen sind. Wahlzettel 
sind ungültig, auf denen mehr Kandidaten / Kandidatinnen angekreuzt sind, als 
nach der Summe der Einzelwahlen gleichwertige Ämter zu besetzen sind. Die 
Abgabe eines Wahlzettels, auf denen kein Bewerber angekreuzt ist, gilt als 
Stimmenthaltung für die Einzelwahlen. Die Wahlzettel enthalten lediglich die 
Möglichkeit, Kandidaten / Kandidatinnen anzukreuzen (=Ja-Stimme). 

 
3) Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen auf sich 

vereinigt, mindestens jedoch 25 % der anwesenden Stimmen. Kommt die 
erforderliche Mehrheit im ersten Wahlgang nicht zustande, so ist in einem zweiten 
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Wahlgang die relative Mehrheit der abgegebenen Stimmen ausreichend; Satz 1 2. 
Halbsatz gilt entsprechend. Erreichen mehr Kandidaten die erforderliche Mehrheit 
als Stellvertreterämter vorhanden sind, sind die Kandidaten / Kandidatinnen mit 
den höchsten Stimmzahlen gewählt. Erreichen mehrere Kandidaten / 
Kandidatinnen die gleiche Stimmzahl und sind nicht genügend Sitze vorhanden, 
erfolgt eine Stichwahl. Sollte sich auch aus der Stichwahl keine Entscheidung 
ergeben, entscheidet das Los. 
 

4) Die JRK-Bundesleitung ist bei den Wahlen zur JRK-Bundesleitung bzw. deren 
Abwahl nicht stimmberechtigt. 
 

5) Die Abwahl eines Mitglieds der JRK-Bundesleitung erfolgt durch die Mehrheit 
der abgegebenen gültigen Stimmen. Der Antrag auf Abwahl von Mitgliedern der 
JRK-Bundesleitung muss drei Wochen vor der JRK-Bundeskonferenz schriftlich 
mit Begründung an die JRK-Bundesleitung gestellt werden und von einem Drittel 
der stimmberechtigten Mitglieder der JRK-Bundeskonferenz unterstützt werden. 
 

6) Richtet sich der Antrag auf Abwahl gegen mehrere Mitglieder der JRK-
Bundesleitung, so dass lediglich zwei Mitglieder nicht betroffen wären, oder 
richtet sich der Antrag gegen den/die JRK-Bundesleiter/-in, ist gesondert ein 
Misstrauensantrag in der JRK-Bundeskonferenz zu stellen. Gleichzeitig sind 
neue Kandidatinnen / Kandidaten vorzuschlagen. Mit der Wahl der neuen 
Kandidatinnen / Kandidaten sind die Mitglieder, denen das Misstrauen 
ausgesprochen wurde, abgewählt.   

 

4.2 Die JRK-Bundesleitung 
Die JRK-Bundesleitung steuert das JRK im Rahmen der Vorgaben der JRK-
Bundeskonferenz. Sie vertritt das JRK nach innen und außen. Sie nimmt vorrangig 
strategische Aufgaben wahr. 

4.2.1 Zusammensetzung 
1) Die JRK-Bundesleitung besteht aus dem/der JRK-Bundesleiter/-in und zwei bis 

vier Stellvertretern/-innen. 
2) Die JRK-Bundesleitung soll geschlechtsparitätisch besetzt sein. 
3) In die JRK-Bundesleitung gewählte JRK-Landesleitungsmitglieder müssen 

innerhalb eines Jahres nach ihrer Wahl in die JRK-Bundesleitung ihr Amt auf 
Landesebene abgeben. 

4) Der/die JRK-Bundesreferent/-in gehört der JRK-Bundesleitung mit beratender 
Stimme an und unterstützt sie bei der Erfüllung ihrer Aufgaben. 

4.2.2 Aufgaben 
1) Konkretisierung der strategischen Vorgaben der JRK-Bundeskonferenz für die 

nationale und internationale JRK-Arbeit. 
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2) Sicherstellung und Kontrolle der Umsetzung und Erreichung strategischer und 
operativer Ziele durch die JRK-Bundesgeschäftsstelle. 

3) Schaffung von Grundlagen zur strategischen Planung und Setzen von Impulsen 
für deren Weiterentwicklung. 

4) Vorbereitung, Durchführung, Leitung und Nachbereitung der JRK-
Bundeskonferenz. 

5) Kooperation mit und Vertretung der JRK-Interessen gegenüber: 
- politischen und gesellschaftlichen Institutionen und Organisationen auf 

Bundesebene 
- Gremien der nationalen und internationalen Jugendarbeit 
- Gremien des DRK auf Bundesebene 

6) Beratung und Hilfestellung bei der JRK-Arbeit auf Landesverbandsebene. 
Hierzu hat die JRK-Bundesleitung das Recht zur Teilnahme an den 
Veranstaltungen aller Gruppierungen des JRK. 

7) Stimmberechtigte Mitwirkung des/der JRK-Bundesleiters/-in im DRK-Präsidium2. 
8) Stimmberechtigte Mitwirkung im Ausschuss Ehrenamtlicher Dienst. 
9) Sicherstellung der Vertretung des JRK in den Bundesausschüssen der RK-

Gemeinschaften. 
10) Erschließung und Absicherung finanzieller Grundlagen für die JRK-Arbeit auf 

Bundesebene. 
11) Leitung von bundesweiten nationalen und internationalen JRK-Veranstaltungen. 
12) Einsetzen von Arbeitsgruppen zur Unterstützung der operativen Umsetzung von 

Aufgaben. 
13) Die JRK-Bundesleitung ist für alle Aufgaben zuständig, die keinem weiteren 

Gremium dieser Ordnung zugeordnet sind. 

4.2.3 Amtszeit 
1) Die Amtsdauer richtet sich nach der für das DRK-Präsidium maßgeblichen 

regulären Amtszeit. Sie beginnt mit der Annahme der Wahl. 
2) Diejenigen, die in ihr Amt gewählt wurden, nehmen ihre Funktion wahr bis durch 

Wahl die Nachfolge bestimmt ist.  
3) Für vorzeitig ausgeschiedene Amtsinhaber können Ersatzwahlen stattfinden. 

Die Amtsdauer der Nachgewählten richtet sich nach der des ausgeschiedenen 
Amtsinhabers. 

4.3 Der JRK-Länderrat 
Der JRK-Länderrat ist das Forum der Landesverbände und dient dem inhaltlichen 
Austausch, der Ideenfindung und der Vernetzung. Er setzt Impulse für die JRK-Arbeit der 
Bundesebene und der Landesverbände, gibt Rückmeldungen über Ergebnisse und 
Wirkungen und trägt so zur Qualitätssicherung bei. Er unterstützt die Umsetzung der 
strategischen Planung der JRK-Bundesebene in den nachgeordneten Verbandsebenen. 

                                            
2 Die formale Bestellung der Vertreter der Rotkreuzgemeinschaften im DRK-Präsidium nach der gegenwärtig 

gültigen Bundessatzung in der Fassung vom 12. November 1993 (§ 17 Abs. 6) bleibt unberührt. 
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strategischen Planung der JRK-Bundesebene in den nachgeordneten Verbandsebenen. 

                                            
2 Die formale Bestellung der Vertreter der Rotkreuzgemeinschaften im DRK-Präsidium nach der gegenwärtig 

gültigen Bundessatzung in der Fassung vom 12. November 1993 (§ 17 Abs. 6) bleibt unberührt. 
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4.3.1 Zusammensetzung 
1) Der JRK-Länderrat setzt sich zusammen aus jeweils einem Mitglied der JRK-

Landesleitungen. 
2) Beratend gehören dem JRK-Länderrat an: 

- die JRK-Landesreferenten/-innen 
- die JRK-Bundesleitung 
- der/die JRK-Bundesreferent/-in 

4.3.2 Aufgaben 
1) Schaffung der Grundlagen zur Koordination und Vernetzung der Arbeit in den 

Landesverbänden. 
2) Initiierung gemeinsamer Projekte zur Umsetzung der strategischen Vorgaben in 

den Verbandsgliederungen. 
3) Beteiligung an der inhaltlichen Arbeit zur Umsetzung der übergeordneten 

strategischen Ziele. 

4.3.3 Ausrichtung und Tagungsfrequenz 
1) Die Ausrichtung des JRK-Länderrats rotiert zwischen den Landesverbänden. Die 

JRK-Landesleitung des ausrichtenden Landesverbandes hat die Sitzungsleitung.  
2) Der JRK-Länderrat tagt mindestens einmal im Jahr.  
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5. Angehörigkeit zum JRK und freie Mitarbeit 

5.1 Mitarbeit im JRK 
1) Die Mitarbeit im JRK ist möglich  

- als Angehörige/r des JRK 
- in freier Mitarbeit 

2) Angehörige des JRK nehmen an der Erfüllung seiner umfassenden Aufgaben 
unter Beachtung des Ausbildungsstandes sowie ihrer persönlichen Situation teil; 
die Konzentration auf Schwerpunktaufgaben ist möglich. 

3) Freie Mitarbeitende des JRK nehmen unter Beachtung des Ausbildungsstandes 
zeitlich und/oder inhaltlich begrenzte Aufgaben wahr. Die freie Mitarbeit ist nicht 
an die Mitgliedschaft im DRK gebunden. 

4) Freie Mitarbeitende, die im JRK nur vorübergehend tätig sind, haben keine 
Stimmrechte nach 6.1 (1) und (2). Sonstige Rechte und Pflichten nach Nummer 6 
gelten für sie entsprechend. 

5) Die Mitarbeit in JRK-Schulgemeinschaften ist grundsätzlich an eine Angehörigkeit 
zum JRK gebunden. Davon abweichend können die Landesverbände festlegen, 
dass die in den JRK-Schulgemeinschaften Tätigen freie Mitarbeitende des JRK 
sind. 

6) Angehörige des JRK zahlen keine Beiträge. 
 

5.2 Beginn der Angehörigkeit zum JRK 
1) Mitglieder des DRK können die Angehörigkeit zum JRK bei der jeweiligen JRK-

Leitung schriftlich beantragen 
2) Wer sich um die Angehörigkeit zum JRK bewirbt, aber noch nicht Mitglied des 

DRK ist, muss gleichzeitig das in der jeweiligen Satzung geregelte 
Aufnahmeverfahren für eine DRK-Mitgliedschaft durchlaufen. Die Angehörigkeit 
zum JRK erfolgt erst nach Erwerb der DRK-Mitgliedschaft. 

3) Für junge Menschen innerhalb des DRK im Alter bis zu 16 Jahren besteht in 
jedem Fall die Angehörigkeit zum JRK. 

 

5.3 Gleichzeitige Tätigkeit in mehr als einer Gemeinschaft 
Bei Angehörigen des JRK oder freien Mitarbeitenden im JRK, die gleichzeitig in 
weiteren Gemeinschaften tätig sein möchten, ist hierüber Einvernehmen mit den 
jeweiligen Gemeinschaftsleitern und Gemeinschaftsleiterinnen zu erzielen. 
Gemeinsam ist zu vereinbaren, welche Gemeinschaftsleitung federführend für 
die/den Angehörige/n der Gemeinschaft oder die  frei Mitarbeitenden zuständig sein 
soll. Die Mitwirkung in Einsatzformationen ist zu regeln. 
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5.4 Beendigung der Angehörigkeit zum JRK 
1) Die Angehörigkeit zum JRK endet durch:  

- Austritt aus dem JRK 
- Austritt aus dem DRK 
- Ausschluss aus dem DRK 
- Vollendung des 27. Lebensjahres 

2) Frauen und Männer in Leitungsämtern und für bestimmte Aufgaben erforderliche 
Fachkräfte können über das Alter von 27 Jahren hinaus Angehörige des JRK 
bleiben. 

 

6. Rechte und Pflichten 

6.1 Rechte 
1) Angehörige des JRK besitzen Stimmrecht in der Gemeinschaftsversammlung des 

JRK. 
2) Ein Stimmrecht sollen Angehörige des JRK in weiteren Gremien des DRK mit 14 

Jahren erhalten. 
3) Sie haben Anspruch auf schriftliche Bestätigung geleisteter Dienste und 

erworbener Ausbildung. 
4) Sie haben Anspruch auf Erstattung notwendiger Auslagen, die durch die Erfüllung 

von Rotkreuzaufgaben entstanden sind. 
5) Ihnen steht ferner ein Anspruch auf Ersatz von im Dienst entstandenen Schäden 

an solchen persönlichen Gegenständen zu, die für den Einsatz erforderlich und 
angewiesen sind, sofern der Schaden selbst nicht durch Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit verursacht wurde. 

6) Sie haben Anspruch auf Dienstbefreiung (Urlaub) in begründeten Fällen. Die 
Dauer  und  weitere  Einzelheiten  sind  mit  der  zuständigen  Leitungskraft 
abzusprechen. 

7) Sie haben Anspruch auf Einsicht in ihre Personalakten und das Recht, sich zu 
Eintragungen zu  äußern. 

6.2 Pflichten 
1) Die Angehörigen des JRK sind verpflichtet, während des Dienstes den Weisungen 

der vorgesetzten Leitungskräfte Folge zu leisten. 
2) Sie sind verpflichtet, die freiwillig übernommenen Dienste verbindlich und 

regelmäßig zu leisten. Sollte die Ableistung aus persönlichen Gründen im 
Einzelfall nicht möglich sein, ist, wer der Gemeinschaft angehört, verpflichtet, dies 
unverzüglich der zuständigen Leitungskraft mitzuteilen. 

3) Im Einsatz ist die bereitgestellte Schutzbekleidung zu tragen. 
4) Dienst- und Einsatzkleidung sowie Geräte und Fahrzeuge sind pfleglich zu 

behandeln und stets einsatzbereit zu halten. 
5) Sie sind verpflichtet, sich entsprechend der ausgeübten oder vorgesehenen 

Tätigkeit aus-, fort- und weiterzubilden. Die Angehörigen können an Aus-, Fort- 
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und Weiterbildungsveranstaltungen, die nicht im unmittelbaren Zusammenhang 
mit der ausgeübten oder vorgesehenen Tätigkeit stehen, im Einvernehmen mit der 
zuständigen Gemeinschaftsleitung teilnehmen. 

 

7. Aus-, Fort- und Weiterbildung 
1) Bei der Aus-, Fort- und Weiterbildung sowohl der Angehörigen des JRK als auch 

der freien Mitarbeitenden im JRK sind die zuständigen Leitungs- und 
Führungskräfte verpflichtet, darauf zu achten, dass die im JRK Tätigen die 
fachliche Grundausbildung so breit als möglich erhalten. Auf die Qualifizierung für 
Leitungs- und Führungskräfte ist im Sinn vorausschauender 
Personalentwicklung ebenfalls zu achten 

2) Gruppenleiter/-innen sollen an einer Ausbildung für JRK-Gruppenleiter/-innen 
mit Erfolg teilgenommen haben. 

3) Die Voraussetzungen zur Teilnahme an Ausbildungsmaßnahmen sowie deren 
Inhalte regeln die vorhandenen DRK-Ausbildungsordnungen sowie die 
Ausbildungs- und Prüfungsvorschriften des JRK. 

 

8. Anerkennung 
1) Besondere Leistungen sind in geeigneter Weise durch Anerkennung in mündlicher 

oder schriftlicher Form sowie durch die Verleihung von Auszeichnungen zu 
würdigen. 

2) Die Dienstzeitberechnung beginnt mit der Angehörigkeit zu einer Gemeinschaft. 
Anwartschaften, Beurlaubungs-, Wehr- und Zivildienstzeiten werden 
berücksichtigt. 

 

9. Disziplinarverfahren 
Die Ordnung für Belobigungen, Beschwerde- und Disziplinarverfahren gilt in ihrer 
jeweiligen Fassung und ergänzt diese Ordnung. 
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10. Die Bundesgeschäftstelle 
1) Die Bundesgeschäftsstelle gewährleistet die Umsetzung der strategischen Ziele, 

Vorgaben und Aufträge der JRK-Bundesleitung. 
2) Dabei arbeitet sie nach Maßstäben von Qualität, Effektivität und Wirtschaftlichkeit. 
3) Sie gewährleistet die Vernetzung mit den Landesverbänden und den übrigen 

DRK-Geschäftsfeldern. 
4) Die Bundesgeschäftsstelle stellt in Kooperation mit der JRK-Bundesleitung die 

Außenvertretung des JRK auf Bundesebene sicher und leistet Zuarbeit zur 
strategischen Entwicklung des Verbandes. 

5) Die Bundesgeschäftstelle unterstützt die Organisation der Sitzungen des JRK-
Länderrats. 

 

11. Geschäftsordnungen und Inkrafttreten 
1) Die JRK-Bundeskonferenz, die JRK-Bundesleitung und der JRK-Länderrat geben 

sich jeweils eine Geschäftsordnung, die nähere Einzelheiten regelt. 
2) Diese Ordnung tritt am  25. November 2016 in Kraft3. Gleichzeitig wird die 

bisherige Ordnung des Jugendrotkreuzes vom  30. November 2012 aufgehoben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
3  Die JRK-Ordnung wurde beschlossen vom 11. JRK-Bundesdelegiertentag am 17.03.2003 in Münster,  

geändert auf Beschluss der 7. JRK-Bundeskonferenz am 29./30.09.2012 in Erfurt, zuletzt geändert auf 
Beschluss der 11. JRK-Bundeskonferenz am 24./25.09.2016 in Lübeck. 
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